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Ministerium der Justiz   

und für Europa 

und Verbraucherschutz 

 

Potsdam, 11. September 2019 

 

 

Erste Verordnung zur Änderung der StrlSchV 2018 

 

Ihr Schreiben S II 1 – 11415/01 vom 20. August 2019 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

prinzipiell begrüßen wir die zeitnahe Änderung/Anpassung von Sachverhalten, die 

in der Strahlenschutzverordnung 2018 (StrlSchV) noch überarbeitet werden müs-

sen. Zu den im Referentenentwurf im Artikel 1 benannten Punkten 1., 3., 4. und 5. 

ergeht seitens unseres Hauses Fehlmeldung. 

 

Zum Punkt 2 verweisen wir jedoch auf unsere Schreiben an S II 5 vom 13. März 

und 9. Mai 2019, zu denen Ihre Antwort noch aussteht. Daher schlagen wir – er-

gänzend zu der von Ihnen vorgeschlagenen Erweiterung des § 103 Absatz 4 – 

vor, in § 103 Absatz 4 nach Satz 1 folgenden Satz einzufügen: 

 

„Abweichend von Satz 1 werden die Kontrollmessungen von den zuständigen 

Länderbehörden durchgeführt, sofern es sich um stillgelegte kerntechnische Anla-

gen handelt, die sich im Rückbau befinden und bereits kernbrennstofffrei sind und 

die Kontrolle der Emissionsüberwachung bisher bereits von einer Landesbehörde 

wahrgenommen wurde.“ 
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 Begründung: 

Für Anlagen, deren Stilllegung bereits weit fortgeschritten ist und bisher eine Lan-

desbehörde die Aufgabe zur Kontrolle der Emissionen wahrgenommen (an eine in 

der Stilllegungsgenehmigung benannte Landesmessstelle übertragen) hat, ergibt 

sich durch die Zentrierung der Messungen beim BfS kein Mehrwert.  

 

§ 103 Absatz 4 StrlSchV wurde auf der Grundlage von § 81 Satz 3 StrlSchG er-

lassen, der wiederum nur eine Kann-Regelung für Bundesbehörden als Vollzugs-

behörden aufzeigt. Daher ist es legitim, soweit erforderlich, für den Vollzug des 

§ 103 Absatz 4 auch eine andere als eine Bundesbehörde zuzulassen. Insbeson-

dere, wenn die andere Stelle ihre Qualitätssicherung mit Ringversuchen und an-

deren Vergleichsmessungen nachweist, die von derselben Bundesbehörde durch-

geführt werden. Damit ist der bundeseinheitliche Vollzug nach den gleichen Quali-

tätsstandards gewährleistet. Insbesondere bleibt die rechtliche Kontinuität ge-

wahrt, die aus der Zuständigkeit der Landesbehörden nach § 103 Absatz 2 

StrlSchV folgt, welcher bereits die Zuständigkeit der (Landes)Behörde regelt, „die 

Aktivität von Proben aus der Umgebung sowie Ortsdosen zur Überwachung der 

Exposition durch Direktstrahlung nach einem festzulegenden Plan“ nehmen zu 

lassen und die dafür zuständige Stelle zu bestimmen. 

 

Um Ländern, die bisher mit dieser Aufgabe bereits das BfS betraut hatten, eben-

falls keine Änderung aufzuzwingen, ist die Möglichkeit als Ausnahmelösung ange-

dacht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

 

 
 
 




